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aufjerorbentlich angewachfen; neue 3n>ecfbefiimmungen
ber ©ebäube oetlangen neue Söfungen, unb bie f^ort»
fdf>ritte ber îechnif bebingen ftänbige SBanblungen. 3«
gleichem SJtafje fieigerten ftdj bie Slnforberungen an ben
Éulfûhrenben. ®ie 3£rbeit§oer^ättniffe würben fchwteriger,
ungelöfte fragen brangten fid) Saumeifier unb Sau»
hanbroerfem auf. 3M anbetn SB orten : beibe ©ebiete
füllen beute für ftcf) ein Slrbeitlleben aul unb fotbern
eine ganje Äraft.

®ie Trennung ber Irbeit bel Irdjiteften
oon berjenigen bei Unternehmer! liegt fomit in ber
Statur ber ©adfje, jeber Serfiofj gegen bie Siegel, jebe!
Slnmafen einer unberufenen SEdtigfeit räc|t fiel). ®er
Sewetl hierfür liegt offen cor uni, er begegnet uni
all abfdjredenbel Seifpiel in ©iäbten unb Dörfern, in
2Bohtt* unb Qnbuftriequattieren. @r begegnet uni überall,
wo Unfenntnil ober fchtechter Söiße bem Unternebmer
Slufgaben überlaffen, p benen er mangel! fünftlerifdE)er
Stulbilbung unb Erfahrung nicht befähigt ift, wo er
neben feiner erlernten beruflichen Érbeit auch fcfjöpferifdbe
leiften foH. ©o entftanben jene beleibigenben SJtiethaufer,
bie mit überlabener 9lufmad)ung falfcben Schein cor«
tauften, jene nüchternen ^nbuftriebauten, bie cor lauter
gmeclmäfsigfett auf bie einfachflen ©efetje ber Sethält»
niffe »erdichten, fo mürben länblidje 2ßohnt)äufer unb
®orffitchen mit bem formen auf roanb ftäbtifcher ©ebäube
überlaben. ©roh ift audh bie ßabl ber ©ebaube, bie
all folc^e roobt fdE)ön unb jwecfmähig, aber ber Um»
gebung nicht angepaßt finb unb bie belbalb all ftörenbe
grembförper roirlen. ffaft in allen güflen ftnb biefe
Saufünben barauf prücfpführen, baff bie Söfttng ber
Sauaufgaben nicht einem tüchtigen SlrdEjitelten, fonbern
unberufenen übertragen mürbe.

Unb bodj ift bie Sermeibung biffer Saufünben leicht,
ber richtige SBeg naheliegenb. @r £)eißt Trennung ber
Slrbeit, 3lrdE)iteît unb Unternehmer jeber auf feinem Slat)

SBenn el fid) barum fjanbeît, einen Sebauunglplan
p entmerfen, p raten, mie ein f)au§ auf einen üßlat)

p fiellen fei, bie ©runbrijjeinteilung jmedtmäfig p
löfen, bie innere gmccfbeftinnrung in ben ffaffaben pm
Slulbrucî p bringen, ben ©arten bem §aul unb bem
©elänbe anppaffen, bie Soften bereçhnungen aufpfteHen,
bann ift ein befähigter 9IrcE)iteft mit biefen Aufgaben p
betrauen, ©eine Sätigfeit geht aber noch weiter; er ift
ber Serater unb Sertrauenlmann bei Sauherrn, ihm
liegt ob, mit bem Saugelb haushalten, ben Sauherrn
cor unjmecEmäfiigen 3lulgaben unb Überforberungen p
frühen, mit ben etnfachften SRitteln bal Sefte p er«

reidhen. SSBie anberl follte fich ber Sauherr cor
©chäbigungen bewahren, all burch bie SÜtitwirfung etnel
an ber Slulfühtung unb am Unternehmergewinn nicht
intereffierten ffad; manne!?

®te 2lu!führung bei Saumerl! aber bleibt Unter»
nehmern unb Saubanbroetfetn oorbehalten ; fte follen
ihre ganje Sraft ber Ülulführung wibmen unb äße!
baran fetjen, bie Arbeiten fachgemäß burdjpführen.

Sinn hott man etwa ben ©tnwanb: ®ie Arbeit bei
Slrchiteften îoftet @elb. ©ewifj, aber audh ber Unter»
nehmer lönnte bie fßläne unb Seredpungen nicht um»
fonft liefern, auch er muh fettte 3lngefteßten bejahten
unb feine Unfoften oetrechnen. ®a! angeblich gefdjenfte
Honorar muß unter alten Umftänben com Sauherot
getragen werben, wenn auch Knter anberem Stamen.
®er ffaß lafjt ftch burch ®tete Seifpiele belegen.

älnberfeitl ift ber Sauherr gegen aßfäßige Über»

forberungen burch ben Strrfjiteften gefchütjt. ©ine alt«

gemein gültige, auch non ben Sehörben anerfannte Storm
beftimmt bie ©ntfchäbigung, bie ber 2lr<hite!t für feine
Slrbeit p forbern berechtigt ift; baneben cerbietet fte
ben SJtitgliebern bei fchweljerifchen Ingenieur» unb

2lrchiteften=Serein§, aujjjer ber .ôonorierttng burch ben

Sauherrn itgenbrneldje Seträge burch Steferanten unb
Unternehmer anpnehmen. ®iefe Storm ift jebetn Sau»
herrn pgänglich; ihre 2lnfat)e ftnb nach Umfang unb
Sebeutung aßer in Setracht fommenben Sauaufgaben
abgeftuft, fo bafj el fich &®i fc£) einbar geringfügigen
Saucorhaben unb Saufragen rechtfertigt, bén Slrd&itefcen

p State p jiefjen ®ie 2lufgabe wirb fi«h bei richtiger
SBafjI bel Irchiteften fletl lohnen.

Soraulfetpng ift aßerbingS bie Übertragung an
einen erfahrenen, ben ®itel p recht füljrenben Slrdjiteften;
benn auch hier gibt el leiber Unberufene, bie ein falfcije!
©<hiib aulhangm. Sil! SBegweifer bient bie ^«gehörig»
feit pm fdhweijetiidhen 3ngenieur= unb Srdjiteftetwerein
(©. 3. 21.).

SJtögen obige Slulführungen bap beitragen, alten,
bie mit Saufragen p tun haben, ben richtigen SBeg p
weifen unb Übelftänbe im Saugewerbe ju be«

feit igen; bamit wäre nicht nur ©hijelrten, fonbern
einer gefunben baulichen ©ntmicflung unb bamit ber
Slßgemeinheit gebient.

0<fba»d$wmi.
©(hmeijer. Saameiftecuerbanb. 2lm ©onntag tagte

in 3ürt<h wnter bem Sorfth bel 3^KtralprâftDcnten ®t.
©agianut (3ürich) bie ©eneralcerfammlung bei ©thmeij.
Saumetfieroetbanbel. Sieben ber ©rlebigmtg interner
Setbanblgef^äfte, ber Sefiattgung ber biltjerigen 3^n=
traßeitung unb ber Sornaßme einiger Steuwahten in ben
3eritraloorfianb fanb au^ eine Siulfpradje über bie

wichtigften Seruflfragen ftatt, wobei mitgeteilt würbe,
bah mit ben fßiauretn, Çanbïangetn unb 3"nt"erleuten
prjeit Serhanblungen über bie geftfehung ber fommet»
liehen Irbeitlbebingungen fcfjweben. getner würben bie

burch bie italienifchen Sehörben erfchwerten lulreifebe«
bingungen für bie italienifchen ©aifonarbeiter befprochen.

®ie Serntfche Sereinigung für f5ctœatf(hE£ be»

teiligte fich ^ 3«hre 1924 an ber fantonaübernifcheu
©ewerbeaulfteßung in Surgborf mit ber „Sureoiftte»
fiube", fte führte eine Slulfteßung für griebboffunft in
Sern burc| unb begann bie Slufnahme eine! |)eimat»
fdhuhfilml, ber ßeben unb treiben im Äanton Sern baw
fießen wirb. ®er ©rtrag bei ,,Särnbütfdh"=5efte! 1924
blieb infolge be! burch bie SBitterung bebingten oorjei»
tigen Slbbru^l hinter ben ©rwartungen prüci. fynr bie

®urchfül)rung ihre! umfangreichen Programm! wirb bie

Sereinigung in ben nächften 3ah^®n ein ähnliche!
burchfüi)ren.

DalpiMftöertcht. (lu! ber „ißrätügauer 3t0-")- ®te
Srennholjpreife geigen infolge bei milben SBinterl
unb ber Sftehrpfuhr aul ©turmfehäben eine leichte SodEe»

rung. ®er fchweijerifche ®urchf(hnttt!prei! (©täbte in»

begriffen) pro Älafter beträgt für ®annenfpälten 60 gr.,
für Suchenfpalten gr. 86.60, für entrinbete! fßapierljolj
ffr. 67.80. ©in SrelSrüdtgang ift p erwarten.

Sluf bem Stunbholjmarft ftehen bie gebruarer»
löfe im ®urchfchnitt um 4—5 ^r. pro gtfimeter unter
ben fßretfen bei legten Qah^el. Son ben Saubhöljern
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außerordentlich angewachsen; neue Zweckbestimmungen
der Gebäude verlangen neue Lösungen, und die Fort-
schritte der Technik bedingen ständige Wandlungen. In
gleichem Maße steigerten sich die Anforderungen an den
Ausführenden. Die Arbeitsoerhältnisse wurden schwieriger,
ungelöste Fragen drängten sich Baumeister und Bau-
Handwerkern auf. Mit andern Worten: beide Gebiete
füllen heute für sich ein Arbeitsleben aus und fordern
eine ganze Kraft.

- Die Trennung der Arbeit des Architekten
von derjenigen des Unternehmers liegt somit in der
Natur der Sache, jeder Verstoß gegen die Regel, jedes
Anmaßen einer unberufenen Tätigkeit rächt sich. Der
Beweis hierfür liegt offen vor uns, er begegnet uns
als abschreckendes Beispiel in Städten und Dörfern, in
Wohn- und Jndustriequartieren. Er begegnet uns überall,
wo Unkenntnis oder schlechter Wille dem Unternehmer
Aufgaben überlassen, zu denen er mangels künstlerischer
Ausbildung und Erfahrung nicht befähigt ist. wo er
neben seiner erlernten beruflichen Arbeit auch schöpferische
leisten soll. So entstanden jene beleidigenden Miethäuser,
die mit überladener Aufmachung falschen Schein vor--
täuschen, jene nüchternen Industriebauten, die vor lauter
Zweckmäßigkeit auf die einfachsten Gesetze der Verhält-
niffe verzichten, so wurden ländliche Wohnhäuser und
Dorfkirchen mit dem Formenaufwand städtischer Gebäude
überladen. Groß ist auch die Zahl der Gebäude, die
als solche wohl schön und zweckmäßig, aber der Um-
gebung nicht angepaßt sind und die deshalb als störende
Fremdkörper wirken. Fast in allen Fällen sind diese

Bausünden darauf zurückzuführen, daß die Lösung der
Bauaufgaben nicht einem tüchtigen Architekten, sondern
unberufenen übertragen wurde.

Und doch ist die Vermeidung dieser Bausünden leicht,
der richtige Weg naheliegend. Er heißt Trennung der
Arbeit, Architekt und Unternehmer jeder auf seinem Platz!

Wenn es sich darum handelt, einen Bebauungsplan
zu entwerfen, zu raten, wie ein Haus auf einen Platz
zu stellen sei, die Grundrißeinteilung zweckmäßig zu
lösen, die innere Zweckbestimmung in den Fassaden zum
Ausdruck zu bringen, den Garten dem Haus und dem
Gelände anzupassen, die Kostenberechnungen aufzustellen,
dann ist ein befähigter Architekt mit diesen Aufgaben zu
betrauen. Seine Tätigkeit geht aber noch weiter: er ist
der Berater und Vertrauensmann des Bauherrn, ihm
liegt ob, mit dem Baugeld hauszuhalten, den Bauherrn
vor unzweckmäßigen Ausgaben und Überforderungen zu
schützen, mit den einfachsten Mitteln das Beste zu er-
reichen. Wie anders sollte sich der Bauherr vor
Schädigungen bewahren, als durch die Mitwirkung eines
an der Ausführung und am Unternehmergewinn nicht
interessierten Fachmannes?

Die Ausführung des Bauwerks aber bleibt Unter-
nehmern und Bauhandwerkern vorbehalten; sie sollen
ihre ganze Kraft der Ausführung widmen und alles
daran setzen, die Arbeiten fachgemäß durchzuführen.

Nun hört man etwa den Einwand: Die Arbeit des
Architekten kostet Geld. Gewiß, aber auch der Unter-
nehmer könnte die Pläne und Berechnungen nicht um-
sonst liefern, auch er muß seine Angestellten bezahlen
und seine Unkosten verrechnen. Das angeblich geschenkte

Honorar muß unter allen Umständen vom Bauherrn
getragen werden, wenn auch unter anderem Namen.
Der Fall läßt sich durch viele Beispiele belegen.

Anderseits ist der Bauherr gegen allfällige Über-
forderungen durch den Architekten geschützt. Eine all-
gemein gültige, auch von den Behörden anerkannte Norm
bestimmt die Entschädigung, die der Architekt für seine
Arbeit zu fordern berechtigt ist; daneben verbietet sie
den Mitgliedern des schweizerischen Ingenieur- und

Architekten-Vereins, außer der Honorierung durch den

Bauherrn irgendwelche Beträge durch Lieferanten und
Unternehmer anzunehmen. Diese Norm ist jedem Bau-
Herrn zugänglich; ihre Ansätze sind nach Umfang und
Bedeutung aller in Betracht kommenden Bauanfgaben
abgestuft, so daß es sich auch bei scheinbar geringfügigen
Bauvorhaben und Baufragen rechtfertigt, den Architekten
zu Rate zu ziehen Die Aufgabe wird sich bei richtiger
Wahl des Architekten stets lohnen.

Voraussetzung ist allerdings die Übertragung an
einen erfahrenen, den Titel zu recht führenden Architekten;
denn auch hier gibt es leider Unberufene, die ein falsches
Schild aushängen. Als Wegweiser dient die Zugehörig-
keit zum schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein
(S. J.A.).

Mögen obige Ausführungen dazu beitragen, allen,
die mit Baufragen zu tun haben, den richtigen Weg zu
weisen und Übelstände im Baugewerbe zu be-
seitig en; damit wäre nicht nur Einzelnen, sondern
einer gesunden baulichen Entwicklung und damit der
Allgemeinheit gedient.

Schweizer. BaNmeisteeverSand. Am Sonntag tagte
in Zürich unter dem Vorsitz des Zentralprästventen Dr.
Cagianut (Zürich) die Generalversammlung des Schweiz.
Baumeisteroerbandes. Neben der Erledigung interner
Verbandsgeschäste, der Bestätigung der bisherigen Zen-
tralleiiung und der Vornahme einiger Neuwahlen in den
Zentralvorstand fand auch eine Aussprache über die

wichtigsten Berufsfragen statt, wobei mitgeteilt wurde,
daß mit den Maurern. Handlangern und Zimmerleuten
zurzeit Verhandlungen über die Festsetzung der sommer-
lichen Arbeitsbedingungen schweben. Ferner wurden die

durch die italienischen Behörden erschwerten Ausreisebe-
dingungen für die italienischen Saisonarbeiter besprochen.

Die Gemische Vereinigung für Heimatschuß be-

teiligte sich im Jahre 1924 an der kantonal-berntschen
Gewerbeausstellung in Burgdorf mit der „Burevisite-
stube", sie führte eine Ausstellung für Friedhofkunst in
Bern durch und begann die Aufnahme eines Heimat-
schutzfilms, der Leben und Treiben im Kanton Bern dar-
stellen wird. Der Ertrag des „Bärndütsch"-Festes 1924
blieb infolge des durch die Witterung bedingten vorzet-
tigen Abbruchs hinter den Erwartungen zurück. Für die

Durchführung ihres umfangreichen Programms wird die

Vereinigung in den nächsten Jahren ein ähnliches Fest
durchführen.

Marktberichte»
HslzmarktSericht. (Aus der „Prättigauer Ztg."). Die

Brennholzpreise zeigen infolge des milden Winters
und der Mehrzufuhr aus Sturmschäden eine leichte Locke-

rung. Der schweizerische Durchschnittspreis (Städte in-
begriffen) pro Klafter beträgt für Tannenspälten 60 Fr.,
für Buchenspälten Fr. 86.60, für entrindetes Papierholz
Fr. 67.80. Ein Preisrückgang ist zu erwarten.

Aus dem Rundholzmarkt stehen die Februarer-
löse im Durchschnitt um 4—5 Fr. pro Festmeter unter
den Preisen des letzten Jahres. Von den Laubhölzern
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